Stadt Varel | :
Der Biirgermeister VARe

Fachbereich 4 - Planung und Bau Varel, 30. April 2026

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 123/2026

Beschluss uber das ISEK ,,Marktplatz — Haferkamp,, als Grundlage
fur die Neuanmeldung einer stadtebaulichen SanierungsmaBnahme
im Stadtebauforderungsprogramm ,,Lebendige Zentren*

Beratungsfolge Status Termin Art der Beratung
Ausschuss fur Stadtentwicklung, Planung  &ffentlich 12.05.2026 Vorberatung

und Umweltschutz

Verwaltungsausschuss nicht 6ffentlich 21.05.2026 Vorberatung

Rat offentlich 18.06.2026 Entscheidung

Finanzielle Auswirkungen:

DX Ja []Nein

Gesamt- Direkte Sonst. einmalige oder
kosten der jahrliche Finanzierung jahrliche laufende
MaRnahme Folgekosten Haushaltsauswirkungen
Siche Sach. c [] Mittel stehen zur Verfligung €

verhalt € [] Mittel stehen in Hohe von € zur
Verfugung
[] Mittel stehen nicht zur Verfiigung

Sachbearbeiter: Stellv. Fachbereichsleiter:
gez. Thorsten Pilger gez. David Heimann

Beschlussvorschlag:

1) Das Ergebnis des Integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)
.Marktplatz — Haferkamp* dient als Anmeldevoraussetzung fir die Neuaufnahme in
das Stadtebauférderungsprogramm ,Lebendige Zentren® und wird durch die Verwal-



tung als Grundlage zur Umsetzung der dazugehdrigen Mallnahmen herangezogen.

2) Die Umsetzung der MalRinahme ,Marktplatz - Haferkamp® im Férdergebiet ,Marktplatz
- Haferkamp® im Rahmen der Stadtebauférderung wird beschlossen.

3) Die Malinahme ist Bestandteil der GesamtmalRnahme gemaf den Vorgaben des
Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Stadtebauforderungsrichtlinie des Landes Nie-
dersachsen.

4) Die Umsetzung erfolgt im Zeitraum von 2027 bis voraussichtlich 2042.

5) Die geschatzten Gesamtkosten der MaRnahme betragen 15.697.500 €.

Die Finanzierung erfolgt anteilig durch:

. Stadtebauforderungsmittel (Bund/Land)
. kommunalen Eigenanteil
6) Die MalRnahme wird in den jeweiligen jahrlichen Forderantrdgen angemeldet und

entsprechend der Bewilligung umgesetzt.

7) Die Verwaltung wird beauftragt,
. die MalRnahme weiter auszuarbeiten und umzusetzen,
. die Neuaufnahme in das Stadtebauférderungsprogramm ,Lebendige Zentren®
Zu beantragen
. sowie die Abwicklung und Abrechnung sicherzustellen.

8) Die Stadt Varel beschlief3t die raumliche Abgrenzung der Gesamtmalinahme orien-
tiert an §§ 171b, 171e Abs. 3 BauGB

9) Die Stadt Varel beschliefst, den durch Einnahmen und durch Stadtebauférderungsmit-
tel nicht gedeckten Teil der Ausgaben fir die Finanzierung der Gesamtmafnahme
aufzubringen

Sach- und Rechtslage:

Die Stadt Varel hat in einem ca. 22,4 ha grol3en Betrachtungsraum ein integriertes stadtebau-
liches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt. Das ISEK ist Voraussetzung fir die Neuanmel-
dung einer stadtebaulichen Sanierungsmalnahme. Es legt stadtebauliche Missstande in ei-
nem festgelegten Betrachtungsraum dar und stellt MaRnahmen zu deren Behebung zusam-
men.

Ziel ist eine nachhaltige Starkung zu einer attraktiven, modernen, nachgefragten und unter-
schiedliche Zielgruppen ansprechenden Innenstadt. Durch die Aufwertung der an die Innen-
stadt angrenzenden Achse vom (historischen) Marktplatz Gber den Neumarktplatz bis zur Ha-
ferkamp-StralRe soll die Innenstadt in Ihrer Funktion erhalten und gestéarkt werden, indem Sie
den Bedurfnissen der Bevolkerung entsprechend umfassend angepasst und mit dem zentra-
len Kerngebiet/FulRgangerzone verzahnt wird.

Die Forderung soll zur Erhaltung und Entwicklung der Innenstadt als Standort fir Wohnen,
Arbeiten, Wirtschaft und Kultur beitragen. Sie soll an die Innenstadtsanierung und folgende
Anschlussprojekte, die erganzend zu den baulichen Aspekten in den letzten Jahren starker
auf die Erlebnisqualitat der Vareler Innenstadt abzielten, einen erneuten Schwerpunkt zur
Attraktivierung 6ffentlicher Raume und ihrer Funktionsertiichtigung (fur teilweise neue Nut-
zungen) setzen. Somit soll die Anziehungskraft und Verweildauer erhéht werden und die In-
nenstadt als Wohnstandort attraktiviert werden.

Um dies zu erzielen muss die Innenstadt als vielfaltiger und lebenswerter Standort von aulen
(Besucher:innen der Stadt Varel) und innen (Bewohner:innen) wahrgenommen und entspre-
chenden Nutzungsanspriichen gerecht werden. Das Untersuchungsgebiet des ISEK ,Markt-
platz — Haferkamp® nimmt aufgrund der Lage eine besondere Rolle im innerstadtischen Gefu-
ge und damit fur die Erreichung dieser Ziele ein. Dabei gilt es, diesen Bereich der Stadt Varel
mit seinen Besonderheiten an die veranderten Anforderungen und Anspriiche anzupassen.
Gleichzeitig mussen positive bauliche Entwicklungen aus dem privaten Bereich durch 6ffentli-
che MaRnahmen flankiert werden, sodass besonders die harten Briiche im 6ffentlichen Raum



und die Funktionsmangel aufgelést werden.

In dem stadtebaulichen Entwicklungskonzept wurde nachgewiesen, dass tiefgreifende stadte-
bauliche Missstande im Betrachtungsraum vorhanden sind und sich weiter verstarken kénn-
ten (ndheres siehe Anlage 1 und 3) .

Die Ergebnisse des stadtebaulichen Entwicklungskonzepts werden nach Beratung im Fach-
ausschuss fur Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz am 12.05.2026 vorgestellt und
der Bericht tUbergeben.

Die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen und 6ffentlichen Aufgabentrager wurde frih-
zeitig durchgefuhrt.

Das ISEK wurde unter Beteiligung der Birger:innen erstellt. Am 14.04.2026 hat in der Stadt
Varel eine Informationsveranstaltung fur alle interessierten Blrger:innen mit ausgiebigem
Meinungsaustausch und Aufnahme von Blrgeranregungen stattgefunden.

Die Trager offentlicher Belange wurden gemaR §139 Abs. 2 BauGB formell beteiligt

Anlagen:

1) Ubersichtsplane zu 1a) Verkehr, 1b) Nutzungs- und Versorgungsstruktur, 1c) stadte-
bauliche Missstande, 1d) abgeleitete Erneuerungsmafnahmen

2) Malinahmentbersicht und Kostenschatzung der Gesamtmalnahme (KoFi)

3) Integriertes stadtebauliches Entwicklungskonzept — Kurzfassung (wird nachgereich in

KW 19)



	OStatus
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Text2
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Text3
	Kontrollkästchen3
	Text4
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

